
Publikumsstationen:  
Authentisierung

Die Publikumsstationen erfordern ein  
persönliches Login.

Dieser Flyer informiert Sie über das Vorgehen 
zum Erhalt eines persönlichen Logins (Authen-
tisierung), über die Nutzungsbedingungen und 
die rechtlichen Grundlagen.

1.	 Berechtigung
	 Jede Person ist berechtigt, die Publikumsstationen zu nutzen. Für die  

Benutzung ist eine persönliche Authentisierung («Login» bestehend aus 
Benutzername und Kennwort) notwendig. 

2.	 Authentisierung
A)	Die Angehörigen der Schweizer Hochschulen können sich mit ihrem  

Hochschul-Login (via Switch AAI) anmelden. In der entsprechenden  
Auswahlbox ist die Hochschule auszuwählen. 

B)	Andere Bibliothekskunden und Gäste wenden sich für ein Login an das 
Bibliothekspersonal. Nach der Einschreibung erhalten sie gegen Vorweisen 
eines amtlichen Ausweises ein Login. Dieses ist persönlich und darf nicht 
übertragen werden (siehe auch BOT, RSETHZ 203.21). Das Konto ist ein Jahr 
gültig und kann danach gegen Vorweisen eines amtlichen Ausweises  
erneuert werden.

3.	 Persönliche Daten
	 Mit der Anmeldung akzeptieren die Bibliothekskunden und Gäste, dass  

die persönlichen Daten durch Switch verwaltet werden (Name, Adresse,  
Geburtsdatum). Die Daten unterstehen den Schweizerischen Daten
schutzbestimmungen. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Seite  
www.switch.ch/aai/join/vho.html.



4.	 Nutzungsbedingungen
A)	Schweizer Hochschulangehörige sind berechtigt, die Publikumsstationen für 

eine unbeschränkte Dauer zu nutzen. 
B)	Andere Bibliothekskunden und Gäste erhalten die Möglichkeit, während einer 

Stunde pro Tag die Publikumsstationen zu nutzen. Die Recherchezeit kann 
über den Tag verteilt verwendet werden, d.h. Unterbrüche sind möglich. 

	 Bei ausgewiesener wissenschaftlicher Forschungstätigkeit kann ein Tages
ticket beantragt werden. Der Antrag muss im Voraus schriftlich gestellt 
werden. Das Formular finden Sie auf www.library.ethz.ch/tagesticket.

5.	 Rechtlicher Rahmen
	 Mit der Anmeldung verpflichten sich die Kunden, die gesetzlichen Vorgaben, 

Benutzungsordnung für Telematik an der ETH Zürich (BOT), RSETHZ 203.21, 
und die Benutzungsordnung der ETH-Bibliothek zu befolgen.

Auszug aus der BOT:
Art. 16 Verantwortlichkeit
1 Jeder Benutzer ist persönlich dafür verantwortlich, dass seine Benutzung der Telematik-Mittel nicht 
gegen Bestimmungen dieser Benutzungsordnung oder gegen die Rechtsordnung (z.B. Strafrecht, 
Datenschutz) verstösst bzw. die Rechte Dritter (z.B. Urheberrechte, Lizenzbestimmungen, Persönlich-
keitsrechte) verletzt. 
Art. 17	 Haftung
Bei grobfahrlässiger oder absichtlicher Verletzung von Rechten Dritter (insbesondere Urheberrechten 
und Lizenzbestimmungen) wird der Benutzer auch für denjenigen Schaden haftbar, für den die ETH 
Zürich allenfalls von Dritten belangt wird.
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